


Notfallverbund der Münchner Archive

Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung in Notfällen

Zwischen

Archiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
Alfons-Goppel-Str. 11 (in der Residenz)
80539 München

Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten

Archiv der Münchner Arbeiterbewegung e.V.
Ebenböckstr. 11

81241 München

Bayerisches Hauptstaatsarchiv

Schönfeldstraße 5

80539 München

Bayerisches Wirtschaftsarchiv - Gemeinschaftseinrichtung der bayerischen
Industrie- und Handelskammern

Erzdiözese München und Freising

Rochusstr. 5

80333 München

vertreten durch das Archiv des Erzbistums München und Freising

dieses vertreten durch den Generalvikar Dr.Dr.Peter Beer

Deutsches Museum

von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
vertreten durch das Archiv des Deutschen Museums

Museumsinsel 1

80538 München

vertreten durch den Generaldirektor Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl

Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Archiv für Christlich-Soziale Politik

Lazarettstraße 33

80636 München

Herzogliches Georgianum

Direktor Prof. Dr. Winfried Haunerland

Professor-Huber-Platz 1

80539 München

- ■ ■ ■ — --



Historisches Archiv des Bayerischen Rundfunks
Rundfunkplatz 1

80335 München

Institut für Zeitgeschichte München -

Leonrodstr. 46b, 80636 München

Direktor Prof. Dr. Andreas Wirsching.

Berlin,

Max-Planck. Institut für Psychiatrie

Historisches Archiv

(Außenstelle des Archivs zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft)
Kraepelinstraße 2-10

80804 München

Monacensia-Bibliothek

Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig

Rosenheimerstr. 5

81667 München

Bibliothek und Literaturarchiv der

Münchner Stadtbibliothek

Maria-Theresia-Straße 13

Orff-Zentrum München

Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation

Kaulbachstr. 16

80539 München

Staatsarchiv München

Schönfeldstraße 3

80539 München

Stadtarchiv München

Winzererstraße 68

80797 München

UniCredit Bank AG

Corporate History

Arabellastraße 12

81925 München

Universitätsarchiv München

(Archiv der Ludwig-Maximilians-Universität München)
Geschwister Scholl Platz 1

80539 München



§ 1 Ziel der Vereinbarung

1. Die oben genannten Institutionen schließen sich unter Beibehaltung ihrer jeweiligen

institutionellen und inhaltlichen Eigenständigkeit zu einem Notfallverbund der Archive und

archivischen Einrichtungen mit ihren Bibliotheken zusammen. Sie erklären damit ihre

Bereitschaft, im Notfall ihre personellen und sachlichen Ressourcen zu bündeln und die

zum Schutz des Kulturgutes zu leistenden Aufgaben in gegenseitiger Unterstützung zu
bewältigen.

2. Ein Notfall im Sinne dieser Vereinbarung ist eine akute, umfangreiche Gefährdung oder

Schädigung des zu verwahrenden Kulturgutes durch Brand, Wasser, Unwetter, technische
Defekte und andere unvorhersehbare Ereignisse.

§ 2 Einsetzung einer Arbeitsgruppe

1. Die Funktionsfähigkeit des Notfallverbundes der Münchner Archive wird durch die

„Arbeitsgruppe Notfallverbund" gewährleistet. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus je einer

bevollmächtigen Vertreterin bzw. einem bevollmächtigten Vertreter der am Notfallverbund

beteiligten Institutionen zusammen. Stimmberechtigt ist jeweils eine Vertreterin bzw. ein

Vertreter jeder Institution. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden

Stimmberechtigten gefasst. Die bzw. der Vorsitzende wird aus diesem Kreis für zwei Jahre
gewählt; eine Wiederwahl ist möglich.

2. Die Arbeitsgruppe trifft sich zweimal im Jahr und bei Bedarf. Über die jeweiligen Sitzungen wird

ein Protokoll geführt, das allen Mitgliedern zugeht.

§ 3 Aufgaben des NotfallVerbundes

a. Vorbeugende Aufgaben

1. Jede Institution erarbeitet bis spätestens 31.12.2015 für ihre im Großraum München als Archiv

genutzten Liegenschaften einen gebäudespezifischen Notfallplan. Angestrebt wird ein

möglichst einheitlicher Aufbau der gebäudespezifischen Notfallpläne basierend auf den

Vorgaben der Kulturgutschutzregeln der Branddirektion München bzw. der zuständigen

Brandschutzdienststellen. Der Notfallplan ist regelmäßig zu aktualisieren.

2. Die beteiligten Institutionen stellen ihre Notfallpläne den übrigen Institutionen zur Verfügung und

sichern die Kommunikation mit der Branddirektion München bzw. den zuständigen

Brandschutzdienststellen.

3. Notfallpläne sollten auch für zeitlich begrenzte Ausstellungen der Archive bzw. archivischen

Einrichtungen erstellt werden und den Empfehlungen der mit der Branddirektion bzw. den

zuständigen Brandschutzdienststellen abgestimmten Bestimmungen des Kulturgüterschutzes
folgen.

4. Um die notwendigen Ortskenntnisse sicherzustellen, organisiert die Arbeitsgruppe regelmäßige

Besichtigungen der Liegenschaften aller am Notfallverbund beteiligten Institutionen durch das
im Notfall zum Einsatz kommende Personal.

5. Zur Sicherstellung einer reibungslosen Zusammenarbeit im Notfall pflegt die Arbeitsgruppe die
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Kontakte zu den für den Kulturgutschutz verantwortlichen Aufgabenträgern und Behörden,

insbesondere der Branddirektion der Landeshauptstadt München bzw. den mit den für

Brandschutz zuständigen Dienststellen. Mit diesen ist die Durchführung

institutionsübergreifender Bergungsübungen in regelmäßigen Abständen anzustreben.

6. Jede am Notfallverbund beteiligte Institution pflegt eigenständig den Kontakt zur jeweiligen

Brandschutzdienststelle und führt mit dieser die notwendigen Brandschauen und

Schulungsmaßnahmen des Personals zur Brandbekämpfung durch. Die Einpflegung der

Telefonnummern der für den Brand- und Katastrophenschutz im jeweiligen Archiv

verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin das Alarmierungssystem der Feuerwehr

hat eigenständig durch die beteiligten Institutionen zu geschehen.

b. Aufgaben im Notfall

1. Im Notfall leisten die beteiligten Institutionen gegenseitig uneigennützige personelle und

technische Hilfe, sofern ihrerseits entsprechende Kapazitäten vorhanden sind. Die

Entscheidung über Art und Umfang der Hilfe liegt bei den unterstützenden Institutionen. Eine

solche Entscheidung ist seitens der anderen Institutionen nicht angreifbar.

2. Die Hilfe betrifft insbesondere die Bergung und Sicherung des betroffenen Kulturgutes sowie die

Bereitstellung von Ausweichdepotflächen für eine Überbrückungszeit.

Bei der Bereitstellung von Ausweichdepotflächen ist sicherzustellen, dass die jeweiligen für
die Archivierung geltenden räumlichen, technischen und gesetzlichen Anforderungen
eingehalten werden.

Sollten im Notfall mehrere Münchner Archive betroffen sein und gemeinsam eine

Ausweichdepotfläche genutzt werden, ist anzustreben, dass die Kulturgüter und Unterlagen

der jeweiligen Institution getrennt von den Kulturgütern und Unterlagen anderer Institutionen
verwahrt werden.

3. Die Mitglieder des Notfallverbundes werden durch die vom Notfall betroffene Institution

informiert, um Hilfeleistungen erbringen zu können, bei persönlicher Verhinderung ist nach

Möglichkeit eine adäquate Vertretung sicherzustellen. Die Anforderung der konkreten

Hilfeleistung erfolgt durch die vom Notfall betroffene Institution.

§ 4 Finanzierung und Haftung

1. Die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Realisierung der unter § 3 genannten

Aufgaben erfolgt durch jede beteiligte Institution selbst. Etwaige gegenseitige Ansprüche

auf Aufwendungsersatz sind durch diese Vereinbarung ausgeschlossen.

2. Die beteiligten Institutionen sowie die für sie im Rahmen dieser Vereinbarung tätig werdenden

Personen werden ihre Pflichten mit eigenüblicher Sorgfalt erfüllen.

3. Die helfenden Institutionen stellen sich gegenseitig von der Haftung für alle Körper-, Sach-

und Vermögensschäden frei, die durch ein Handeln im Rahmen der Erfüllung dieser

Vereinbarung entstehen, es sei denn, die Schäden werden vorsätzlich oder grob fahrlässig

verursacht.

4. Leistungspflichten gesetzlicher Unfallversicherungen sowie sonstige Ansprüche aus

bestehenden Versicherungsverträgen bleiben unberührt.



§ 5 Laufzeit und Kündigung

1. Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann von jeder beteiligten

Institution mit einer Frist von zwei Monaten zum Quartalsende, erstmals nach einer Laufzeit

von zwei Jahren ab Inkrafttreten der Vereinbarung gekündigt werden. Eine Kündigung hat in

Schriftform an alle anderen verbleibenden Institutionen des Notfallverbunds zu erfolgen. Die

Kündigung durch eine Institution berührt nicht die Wirksamkeit der Vereinbarung zwischen den

verbleibenden Institutionen.

2. Inhaltliche Änderungen an der Vereinbarung bedürfen der Schriftform sowie der schriftlichen

Einwilligung sämtlicher Institutionen.

3. Weitere Archive oder archivische Einrichtungen, die ihren Sitz in München haben, können in den

Notfallverbund aufgenommen werden. Hierüber entscheiden die am Notfallverbund

beteiligten Institutionen mit einfacher Mehrheit.

§ 6 Vertraulichkeit der überlassenen Daten

Die von den Institutionen untereinander bereit gestellten Daten dürfen ausschließlich zu Zwecken

des Schutzes des Archivgutes genutzt werden. Die Daten sind vertraulich zu behandeln; die

Regeln des Datenschutzes sind zu beachten. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Bei der Bergung und Sicherung des betroffenen Kulturguts gelten die allgemeinen

Verschwiegenheitspflichten und eine strenge Zweckbindung.

Die Institutionen des Notfallverbundes verpflichten sich, Informationen aus fremden Archiven, mit

denen sie im Notfall in Berührung kommen, streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte

weiterzugeben. Dies gilt besonders für die Daten, die dem Bankgeheimnis eines beteiligten

Kreditinstituts unterliegen.

§ 7 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder

nach Inkrafttreten unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der

Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Institutionen wirken darauf hin, die unwirksame oder

undurchführbare Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem Regelungsgehalt

der unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt. Diese

Bestimmung gilt entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist.

" 139 BGB findet keine Anwendung.



§ 8 Inkrafttreten

Die Vereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft.

München, den 28. 1. 2016

Archiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Alfons-Goppel-Str. 11 (in der Residenz)

80539 München

Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten

Archiv der Münchner Arbeiterbewegung e.V.

Ebenböckstr. 11

81241 München /1

Bayerisches Hauptstaatsarchiv

Schönfeldstraße 5

80539 München

Bayerisches Wirtschaftsarchiv - Gemeinschaftseinrichtung der bayerischen

Industrie- und Handelskammern

Erzdiözese München und Freising

Rochusstr. 5

80333 München

vertreten durch das Archiv des Erzbistums München und Freising

dieses vertreten durch den Generalvikar Dr.Dr.Peter Beer

Deutsches Museum

von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)

vertreten durch das Archiv des Deutschen Museums

Museumsinsel 1

80538 München

vertreten durch den Generaldirektoc-Praf. Dr. Wolfgang M. Heckl



Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Archiv für Christlich-Soziale Politik
Lazarettstraße 33

80636 München

Herzogliches Georgianum

Direktor Prof. Dr. Winfried Haunerland

Professor-Huber-Platz 1

80539 München _

Historisches Archiv des Bayerischen Rundfunks

Rundfunkplatz 1 I /
80335 München '

Institut für Zeitgeschichte München - Berlin,

Leonrodstr. 46b, 80636 München

Direktor Prof. Dr. >A~J-~

Max-Planck. Institut für Psychatrie

Historisches Archiv

(Außenstelle des Archivs zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft)
Kraepelinstraße 2-10

80804 München

Monacensia-Bibliothek

Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig

81667 München

Orff-Zentrum München

Staatsinstitut für Forschung upcHDokumentation

Kaulbachstr. 16 f /O /O~"
80539 München ( .ATv [fß*t&K (e&c




